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Arbeitsverhinderung

Arbeitsunfähigkeit muss nicht
Ferienunfähigkeit bedeuten
Sommerzeit ist Ferienzeit. Der Arbeitgeber hofft auf eine pünktliche Rückkehr der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, aber nicht immer ist dies auch tatsächlich der Fall. Wie ist vorzugehen, wenn ein Mitarbeiter nach den 
Ferien nicht an seinem Arbeitsplatz erscheint, und in welchen Fällen muss der Arbeitgeber den Lohn trotz Ab-
wesenheit zahlen?

Brigitte Kraus-Meier

Die Aschewolke des isländischen Vulkans leg-
te im April den europäischen Flugverkehr wäh-
rend mehrerer Tage fast vollständig lahm und 
hinderte Zehntausende an der geplanten 
Rückkehr. Reisende mussten auf andere Trans-
portmittel ausweichen, oder, wo das nicht 
ging, auf die nächste Fluggelegenheit warten.

Kein Lohnanspruch

Derartige Ereignisse lassen immer wieder die 
Frage aufkommen, ob der Mitarbeiter den 
Lohn dennoch erhält, da er doch für das ver-
spätete Eintreffen am Arbeitsplatz gar nichts 
kann. Nein, der Mitarbeitende hat in einem 
solchen Fall keinen Lohnanspruch, weil die 
Arbeitsverhinderung nicht in seiner Person 

liegt, sondern hier ein objektiver Verhinde-
rungsgrund vorliegt. Dasselbe gilt, wenn bei-
spielsweise jemand infolge starken Schnee-
falls oder Lawinengefahr nicht rechtzeitig am 
Arbeitsplatz erscheint, ebenso bei Hochwas-
ser, Überschwemmungen oder auch bei Erd-
beben, Seuchengefahr oder allgemeinen  
Reiseverboten.

Subjektive Verhinderung

Eine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitge-
bers ist grundsätzlich nur dann gegeben, 
wenn die Abwesenheit des Mitarbeitenden 
einerseits unverschuldet ist und andererseits 
in seiner Person liegt. Hauptsächlich betrifft 
dies Arbeitsverhinderung infolge Krankheit 
oder Unfall. Ein allgemeines Ereignis kann 
ausnahmsweise aber durchaus auch unter die 
Lohnzahlungspflicht fallen, nämlich dann, 
wenn das allgemeine Ereignis den Arbeitneh-
mer speziell trifft. Wenn beispielsweise das 
Haus eines Mitarbeitenden durch Hochwas-
ser beschädigt wird und er umgehend drin-

   Ist der Flugverkehr infolge einer Vulkanasche 
lahmgelegt, und ein Mitarbeiter kann deshalb die 
Arbeit nach den Ferien nicht pünktlich aufneh-
men, hat er keinen Anspruch auf Lohnzahlung.
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gende Arbeiten vornehmen muss, damit grös
serer Schaden verhindert werden kann, so 
liegt eine subjektive Verhinderung vor und 
der Arbeitgeber muss den Lohn für die Abwe-
senheit des Mitarbeiters zahlen. Wenn aber 
eine andere Mitarbeiterin aus der gleichen 
Ortschaft durch das Hochwasser zwar daran 
gehindert ist, den Arbeitsweg anzutreten, ihre 
Wohnung aber nicht vom Hochwasser direkt 
betroffen ist, so liegt im Sinne des Gesetzes 
eine objektive Verhinderung vor und der Lohn 
muss nicht bezahlt werden.

Unterschiedliche Folgen

Ein und dasselbe Naturereignis kann also un-
terschiedliche, arbeitsrechtliche Folgen haben 
– je nachdem, wie direkt ein Mitarbeiter per-
sönlich davon betroffen ist. Beispiele könnten 
hier zahlreiche weitere angeführt werden. In 
den meisten Fällen steht hier wohl gar nicht 
so sehr die Rechtsfrage im Zentrum, da man 

als Arbeitgeber schnell erkennen kann, ob die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter direkt vom 
Naturereignis betroffen war oder dieses als 
Vorwand benutzt. Meist handelt es sich auch 
nur um eine kurze Dauer der Abwesenheit und 
man findet eine einvernehmliche Lösung. Da-
neben gibt es aber die weitaus häufigeren Fäl-
le, bei denen eine Arbeitnehmerin oder ein Ar-
beitnehmer aus den Ferien zurückkommt und 
mitteilt, sie oder er seien während der Ferien 
krank gewesen und würden diese Tage daher 
nachbeziehen. 

Krank in den Ferien

Krankheit ist der wohl häufigste Grund einer 
unverschuldeten Abwesenheit, bei welcher 
der Arbeitgeber während einer beschränkten 
Zeit den Lohn zu zahlen hat. Wird nun ein 
Mitarbeitender in den Ferien krank oder er-
leidet er in den Ferien einen Unfall, so sind 
ihm die Ferien ziemlich vermiest. Allerdings 

bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass der 
Mitarbeitende – aus arbeitsrechtlicher Sicht 
– seine Ferien nicht trotzdem geniessen 
kann. Für die Frage, ob für die Krankheits
tage die Ferien unterbrochen werden oder 
nicht (rein mathematisch betrachtet), ist al-
lein die Frage nach der Ferienfähigkeit bezie-
hungsweise der Ferienunfähigkeit ausschlag-
gebend. Nur wer durch Krankheit oder Un-
fall effektiv auch ferienunfähig ist, kann 
einen Nachbezug bzw. die Lohnfortzahlung 
für diese Tage geltend machen. Auch eine 
durch einen Arzt bescheinigte Arbeitsunfä-
higkeit beantwortet die Frage nach der Feri-
enunfähigkeit nicht direkt.

Beispiel aus der Praxis

Das folgende Beispiel verdeutlicht den Unter-
schied zwischen Arbeitsunfähigkeit und Feri-
enunfähigkeit: Ein Uhrmacher schneidet sich 
in den Ferien in den Finger und erleidet eine 
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tiefe Schnittwunde, die aber keine Operation 
nach sich zieht. Der Arzt schreibt den Uhrma-
cher für einige Tage arbeitsunfähig, da der Fin-
ger ruhig gestellt werden muss und er so sei-
ne Arbeit als Uhrmacher nicht ausüben könn-
te. Seinen Badeurlaub kann der Uhrmacher 
aber dennoch fortsetzen und rechtzeitig auf 
seine Rückkehr ist der Finger auch bereits wie-
der verheilt. Dieses Beispiel zeigt, dass zwar 
ein Unfall oder eine Krankheit durchaus zu ei-
ner Arbeitsunfähigkeit führen kann, dies aber 
nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Ferien 
nicht trotzdem fortgeführt werden können. 
Immer dann, wenn die Ferien gleich wie ge-
plant, oder allenfalls mit einer kleinen Ein-
schränkung, fortgeführt werden können, be-
steht keine Ferienunfähigkeit und der Mitar-
beiter oder die Mitarbeiterin kann diese Tage 
nicht nochmals als Ferien beziehen. Merke: Ar-
beitsunfähigkeit muss nicht Ferienunfähigkeit 
bedeuten.

Die Sache mit Arztzeugnissen

Arztzeugnisse erfüllen nicht immer die Er-
wartungen der Arbeitgeber, erst recht nicht, 
wenn sie im Ausland ausgestellt wurden. Bei 
Ärzten im Inland kann man zumindest noch 
versuchen, telefonisch nachzufragen, was 
aber bei ausländischen Ärzten meist nicht 
möglich ist. Doch was tut man als Arbeitge-
ber, wenn eine Mitarbeiterin aus ihren drei-
wöchigen Ferien in ihrem Heimatland zu-
rückkehrt und ein Arztzeugnis vorlegt, das 
bescheinigen soll, dass sie davon zwei Wo-
chen krank gewesen sei? Solche Einzelfälle 
müssen individuell betrachtet werden. 
Grundsätzlich aber muss die Mitarbeiterin 
das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit be-
weisen und darlegen, dass die Arbeitsunfä-
higkeit eben auch zu einer Ferienunfähigkeit 
geführt hat. Wenn der Arbeitgeber an der 
Echtheit der geltend gemachten Ferienunfä-
higkeit Zweifel hat, kann er die Mitarbeite-
rin auffordern, den damals behandelnden 
Arzt von seiner Schweigepflicht zu entbin-
den, so dass der Arbeitgeber über die Grün-
de der ärztlichen Konsultation und die Dia-
gnose beim Arzt Informationen einholen darf. 
Ein Arztzeugnis allein ist lediglich ein Indiz 
für eine Arbeits- und Ferienunfähigkeit, aber 
noch nicht ein Beweis.

Verständlich kommunizieren

Auf jeden Fall lohnenswert ist es, die Mitar-
beitenden vor Ferienantritt schriftlich darauf 
aufmerksam zu machen, wie vorzugehen ist, 
wenn sie innerhalb der Ferien krank werden, 
einen Unfall erleiden oder sich die Rückkehr 
verspätet. Zentral ist die Aufforderung an die 
Mitarbeitenden, dass sie sich sofort und nicht 
erst nach ihrer Rückkehr beim Arbeitgeber 
melden sollen. Mit dieser Ordnungsmassnah-
me verhindert man schon einige Missbräuche. 
Auf jeden Fall ist ein solches Schreiben aber 
sehr bedacht zu formulieren. Wird gut kom-
muniziert, verstehen es die Mitarbeitenden als 
umsichtige Dienstleistung des Arbeitgebers – 
im schlechtesten Fall dagegen als ungeheuer-
liche Einmischung ins Privatleben. Hier zeigt 
sich, wie das Unternehmen interne Kommu-
nikation versteht und betreibt. 

Wenn keine Nachricht kommt

Gelegentlich kommt es vor, dass ein Mitarbei-
ter oder eine Mitarbeiterin nach den Ferien 
nicht am Arbeitsplatz erscheint und sich auch 
nicht abmeldet. Hat sich die Person einfach 
noch mehr Ferien gegönnt, oder ist ihr viel-
leicht etwas zugestossen? In einem solchen 
Fall sollte der Arbeitgeber keine Annahmen 
treffen, sondern alles daran setzen, diese 
Grundfrage rasch zu klären. Möglichst am ers-
ten Tag der Absenz wird der Arbeitnehmer an-
gerufen. Vielleicht erhält man eine plausible 
Erklärung und es entsteht erst gar kein Prob-
lem. Gut möglich, dass der telefonische Kon-
takt nicht zustande kommt oder die Begrün-
dung für die Absenz äusserst fragwürdig  
ausfällt. Zweiter Schritt ist die schriftliche Auf-
forderung an den Mitarbeitenden, umgehend 
zur Arbeit zu erscheinen, oder wenn dies nicht 
möglich sei, sich umgehend beim Arbeitgeber 
zu melden. In diesem Schreiben wird der Ar-
beitgeber präzis und setzt einen Termin. Er 
schreibt auch, an wen und unter welcher Te-
lefonnummer sich der Mitarbeitende zu mel-
den hat. So wirkt der Arbeitgeber dem Vor-
wurf entgegen, man hätte nicht gewusst, bis 
wann man sich hätte melden sollen bzw. wen 
man hätte anrufen müssen. Dieses Schreiben 
wird an die gemeldete Korrespondenzadres-
se gesandt, und zwar eingeschrieben.

Lohnzahlung stoppen

Erhält der Arbeitgeber nach einigen Tagen 
noch immer keine Reaktion seines Mitarbei-
ters, sollte er die Aufforderung schriftlich 
nochmals wiederholen. Noch einmal mit ge-
nauer Terminfixierung, wann der Arbeitneh-
mer wo erwartet wird. Es kann sein, dass dem 
Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin etwas 
Schlimmes widerfahren ist. Weitaus häufiger 
aber ist der Fall, dass eine Mitarbeiterin oder 
ein Mitarbeiter schlichtweg länger in den Fe-
rien bleibt, «blau» macht oder einfach eine 
andere Stelle angetreten hat. Sollte sich her-
ausstellen, dass der Betroffene trotz wieder-
holter Aufforderung nicht meldet, so ist es 
wahrscheinlich, dass ein Sachverhalt des un-
gerechtfertigten Verlassens der Arbeitsstelle 
nach Art. 337d OR vorliegt. Dies berechtigt 
den Arbeitgeber, einen Viertel eines Monats-
lohns als Entschädigung einzubehalten. So-
lange keine Entschuldigung für das langan-
dauernde Fernbleiben vorliegt, sollte die Stop-
pung der Lohnzahlung geprüft werden. Nicht 
selten klärt sich der Fall dann ganz schnell. 
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